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ekhn 2030  

Sachstandsbericht Prüfauftrag 2 

Abbau gesamtkirchlicher Genehmigungsvorbehalte 

 
Die Rechtsordnung der EKHN enthält etwa 150 Tatbestände, die der kirchenaufsichtlichen Genehmigung 

bedürfen. Zuständig für die Erteilung von Genehmigungen ist grundsätzlich die Kirchenleitung. In den 

meisten Fällen ist die Aufgabe aber an die Kirchenverwaltung oder die Regionalverwaltungen delegiert. 

Zwecke einer kirchenaufsichtlichen Genehmigung sind die Wahrung der kirchlichen Ordnung, die Be-

rücksichtigung gesamtkirchlicher Interessen, der Schutz vor wirtschaftlichen und anderen Schäden sowie 

die Gewährleistung staatlicher Anforderungen. 

 

Die bekanntesten Genehmigungsvorbehalte stehen in § 47 Absatz 2 der Kirchengemeindeordnung. Da-

nach sind u.a. folgende Beschlüsse der Kirchenvorstände genehmigungsbedürftig: die Feststellung des 

Haushaltsplans, Stellenerrichtungen, der Abschluss von Arbeitsverträgen, der Erwerb und die Veräuße-

rung von Grundstücken sowie die Errichtung von wirtschaftlichen Unternehmen. Daneben gibt es viele 

weitere Genehmigungserfordernisse in verschiedenen Kirchengesetzen und Verordnungen. Die Zahl der 

Fälle und der Verwaltungsaufwand sind hierbei sehr unterschiedlich. 

 

Viele Genehmigungen werden von den Regionalverwaltungen in der Finanz- und Personalverwaltung 

ausgesprochen. Sehr aufwändig sind die Verfahren in Angelegenheiten der Kindertagesstätten sowie im 

Bau- und Liegenschaftsbereich. Hier ist allerdings zu beachten, dass die rechtliche und fachliche Bera-

tung im Vorfeld der Genehmigung deutlich zeitaufwändiger ist als der abschließende Akt der Genehmi-

gung. Will man einen Genehmigungstatbestand streichen, muss also auch geklärt werden, ob damit die 

Beratungstätigkeit ebenfalls aufgegeben werden soll. 

 

Die Liste der Genehmigungserfordernisse eignet sich allerdings nicht als Ausgangspunkt für eine umfas-

sende Aufgabenkritik der kirchlichen Verwaltung. Denn die meisten Verwaltungs- und Dienstleistungsauf-

gaben der Kirchenverwaltung und der Regionalverwaltungen schließen nicht mit einer Genehmigung ab, 

weil sie gar nicht vom Katalog der Genehmigungserfordernisse erfasst sind. 

 

Eine abschließende Prüfung der Genehmigungsvorbehalte erfolgt bis zum Jahresende. 
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RS Rechtsquelle Paragraf Zitat 

1 Kirchenordnung 

   Artikel 68 
Kirchliche Verbände 

(2) Kirchliche Verbände bedürfen einer von der 
Kirchenleitung genehmigten Satzung. 

10 Kirchengemeindeordnung 

  § 7 
Gottesdienstordnung 

( 1 ) Will eine Kirchengemeinde an Stelle der bisher 
bestehenden Gottesdienstordnung eine andere im 
Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau gebräuchliche Gottes-dienstordnung ein-
führen, so lässt sie sich von der Dekanin oder dem 
Dekan und der Pröpstin oder dem Propst beraten. 
Beschließt der Kirchenvorstand die Einführung 
dieser Gottes-dienstordnung, so bedarf der Be-
schluss der Genehmigung der Kirchenleitung. 

   § 38 
Geschäftsführung 

( 2 ) Der Kirchenvorstand kann widerruflich, längs-
tens für die Dauer seiner Amtszeit, aus seiner Mitte 
durch Wahl Finanz- und Liegenschaftsbeauftragte 
bestellen. Den Beauftragten obliegt unter der Ver-
antwortung des Kirchenvorstands die Wahrneh-
mung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-
sens gemäß der Kirchlichen Haushaltsordnung. 
Soweit mehrere Beauftragte bestellt sind, soll je 
einer Beauftragten oder einem Beauftragten die 
Wahrnehmung der Kassen- und Rechnungsge-
schäfte (Finanzbeauftragte oder Finanzbeauftrag-
ter) und die Verwaltung des kirchengemeindlichen 
Grundeigentums ein-schließlich der Bauaufgaben 
(Liegenschafts-beauftragte oder Liegenschaftsbe-
auftragter) übertragen werden. Die Aufgaben der 
Beauftragten  im Einzelnen regelt eine Dienst-
anweisung, die der Genehmigung der Kirchen-
verwaltung  bedarf. 

   § 47 
Genehmigung von  
Beschlüssen und  
Erklärungen 

(2) Beschlüsse des Kirchenvorstands und entspre-
chende Willenserklärungen über folgende Gegen-
stände bedürfen der Genehmigung durch die Kir-
chenverwaltung: 

   1. Feststellung des Haushalts- oder Wirtschaftspla-
nes einschließlich des Stellenplans; 

      2. Errichtung und Änderung von Stellen für Mitar-
beitende; 

      3. Abschluss, Ergänzung und Änderung von 
Dienstverträgen mit Mitarbeitenden und sonstige 
Verträge, die die Übernahme von Personalverpflich-
tungen enthalten (insbesondere Gestellungs- und 
Geschäftsführerverträge) mit einer Vertragsdauer 
von mehr als drei Monaten; 

      4. Begründung und Änderung von Rechtsverhält-
nissen von wesentlicher Bedeutung, die die Kir-
chengemeinde auf Dauer verpflichten; 

     5. Erwerb, Veräußerung oder Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 
sowie Erwerb und Aufgabe von Rechten an frem-
den Grundstücken und grundstücksgleichen Rech-
ten; 

     6. Verpachtung von Grundstücken (mit Ausnahme 
von Äckern und Wiesen zur ausschließlichen land-
wirtschaftlichen Nutzung), An- und Vermietung von 
Gebäuden und Gebäudeteilen sowie Einräumung 
von Ansprüchen auf Nutzung hieran; 
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      7. Änderung, Veräußerung, Instandsetzung sowie 
Abbruch von Bauwerken und Gegenständen, die 
einen geschichtlichen, wissenschaftlichen, Kunst- 
oder Denkmalswert haben; 

      7a. Entwidmung von Gebäuden oder Räumen für 
den kirchlichen Gebrauch als Gottesdienststätte, 
Versammlungsstätte oder Pfarrdienstwohnung so-
wie Entwidmung von Bestattungsplätzen; 

      8. Beschaffung von Kunstwerken, Orgeln und Glo-
cken; 

      9. Errichtung, Übernahme, wesentliche Erweite-
rung, Abgabe und Aufhebung von Einrichtungen 
oder wirtschaftlichen Unternehmen sowie die Betei-
ligung an ihnen (insbesondere Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, Kindergärten, Diakoniestati-
onen); 

      10. Namensgebung für Kirchengemeinden; 

      11. Erhebung einer Klage vor einem staatlichen 
Gericht, Abgabe von Anerkenntnissen oder Ab-
schluss von Vergleichen; 

      12. Annahme von Schenkungen, Erbschaften und 
Vermächtnissen, soweit diese mit Auflagen oder 
Lasten verbunden sind; 

      13. Verwendung von Vermögen oder seinen Er-
trägnissen zu anderen als den bestimmungsgemä-
ßen Zwecken; 

      14. Aufnahme von Darlehen, ab einer Wertgrenze 
von insgesamt 5.000 Euro pro Jahr; 

      15. Verzicht auf vermögensrechtliche Ansprüche 
und auf die für sie bestellten Sicherheiten ab einer 
Wertgrenze von insgesamt 5.000 Euro pro Jahr; 

      16. Übernahme von Bürgschaften oder sonstigen 
Verpflichtungen, die wirtschaftlich einer Schuld-
übernahme für Dritte gleichkommen; 

      17. Kirchengemeindesatzungen. 

14 Kirchengesetz zur Neuordnung der Dekanatsgebiete 

   § 19 
Vereinigungsverein-
barung 

Die Dekanate, die nach diesem Kirchengesetz ver-
einigt werden, können eine Vereinigungsvereinba-
rung schließen, die zu ihrer Wirksamkeit der kir-
chenaufsichtlichen  Genehmigung  bedarf. 

15 Dekanatssynodalordnung 

   § 51 
Genehmigung von  
Beschlüssen und  
Erklärungen 

( 2 ) Beschlüsse der Dekanatssynode und des De-
kanatssynodalvorstands sowie entsprechende Wil-
lenserklärungen über folgende Gegenstände bedür-
fen der Genehmigung durch die Kirchenverwaltung: 

      1. die Feststellung des Haushalts- oder Wirt-
schaftsplanes einschließlich des Stellenplanes; 

      2. die Errichtung und Änderung von Stellen für Mit-
arbeitende; 

      3. Abschluss, Ergänzung und Änderung von 
Dienstverträgen mit Mitarbeitenden und sonstige 
Verträge, die die Übernahme von Personalverpflich-
tungen enthalten (insbesondere Gestellungs- und 
Geschäftsführerverträge) mit einer Vertragsdauer 
von mehr als drei Monaten; 

      4. die Begründung und Änderung von Rechtsver-
hältnissen von wesentlicher Bedeutung, die das 
Dekanat auf Dauer verpflichten; 
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      5. der Erwerb, Veräußerung oder Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 
sowie Erwerb und Aufgabe von Rechten an frem-
den Grundstücken und grundstücksgleichen Rech-
ten; 

      6. die Verpachtung von Grundstücken (mit Aus-
nahme von Äckern und Wiesen zur ausschließli-
chen landwirtschaftlichen Nutzung), An- und Ver-
mietung von Gebäuden und Gebäudeteilen sowie 
Einräumung von Ansprüchen auf Nutzung hieran; 

      7. die Änderung, Veräußerung, Instandsetzung 
sowie den Abbruch von Bauwerken und Gegen-
ständen, die einen geschichtlichen, wissenschaftli-
chen, Kunst- oder Denkmalwert haben; 

      8. die Errichtung, Übernahme, wesentliche Erweite-
rung, Abgabe und Aufhebung von Einrichtungen 
oder wirtschaftlichen Unternehmen sowie die Betei-
ligung an ihnen (insbesondere Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, Kindertagesstätten,  Diako-
niestationen); 

      9. die Namensgebung für Dekanate; 

      10. die Erhebung einer Klage vor einem staatlichen 
Gericht, die Abgabe von Anerkenntnissen oder der 
Abschluss von Vergleichen; 

      11. die Annahme von Schenkungen, Erbschaften 
und Vermächtnissen, soweit diese mit Auflagen 
oder Lasten verbunden sind; 

      12. die Verwendung von Vermögen oder seinen 
Erträgnissen zu anderen als den bestimmungsge-
mäßen Zwecken; 

      13. die Aufnahme von Darlehen ab einer Wertgren-
ze von insgesamt 5.000,-- Euro pro Jahr; 

      14. der Verzicht auf vermögensrechtliche Ansprü-
che und auf die für sie bestellten Sicherheiten ab 
einer Wertgrenze von insgesamt 5.000,-- Euro pro 
Jahr; 

      15. die Übernahme von Bürgschaften oder sonsti-
gen Verpflichtungen, die wirtschaftlich einer 
Schuldübernahme für Dritte gleich kommen; 

      16. Dekanatssatzungen, mit Ausnahme von Sat-
zungen nach § 7. 

15a Fach-/Profilstellenverordnung 

   § 5 
Verwaltungsfachkräfte 

(2) Über die Errichtung, Veränderung und Aufhe-
bung der Stellen für Verwaltungsfachkräfte ent-
scheidet der Dekanatssynodalvorstand. Der jeweili-
ge Beschluss des Dekanatssynodalvorstandes 
bedarf der Genehmigung durch die Kirchenverwal-
tung und wird erst mit deren Erteilung wirksam. 

20 Regionalgesetz 

   § 3 
Pfarramtliche  
Verbindung 

(2) Mehrere Kirchengemeinden können auf Antrag 
pfarramtlich verbunden werden. Die pfarramtliche 
Verbindung wird von den beteiligten Kirchenvor-
ständen im Einvernehmen mit dem Dekanatssyno-
dalvorstand beschlossen und von der Kirchenver-
waltung genehmigt. Den gleichen Regelungen un-
terliegt die Auflösung der pfarramtlichen Verbin-
dung. 
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    § 5 
Vereinbarung 

(3) Wird ein geschäftsführender Ausschuss zur 
Vorbereitung und Leitung der Verhandlungen sowie 
zur Ausführung der gefassten Beschlüsse, insbe-
sondere auch zur rechtsgeschäftlichen Vertretung 
der beteiligten Kirchengemeinden und Dekanate in 
den gemeinsamen Angelegenheiten eingerichtet, 
erfolgt die Vereinbarung in Form einer Satzung. 
Diese bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmi-
gung und wird im Amtsblatt veröffentlicht. 

    § 11 
Anwendung anderer 
Vorschriften 

Soweit in diesem Abschnitt keine besonderen Best-
immungen, insbesondere über die Geschäftsfüh-
rung enthalten sind, gelten die Kirchengemeinde-
ordnung, die Dekanatssynodalordnung sowie die 
Kirchengemeindewahlordnung und die Dekanats-
synodalwahlordnung sinngemäß. Die Bestimmun-
gen der Kirchengemeindeordnung und Dekanats-
synodalordnung über Anzeige- und Genehmi-
gungspflichten sind unmittelbar geltendes Recht. 

    § 12 
Bildung eines  
Kirchlichen Verbandes 

(1) Ein Kirchlicher Verband muss eine Verbands-
satzung haben. Sie wird von den Vertretungsorga-
nen der Mitglieder beschlossen. Die Verbandssat-
zung bedarf der Genehmigung durch die Kirchenlei-
tung. 
(4) Erstreckt sich ein Kirchlicher Verband über das 
Gesamtgebiet eines oder mehrerer Dekanate, so ist 
zwischen dem Kirchlichen Verband und dem Deka-
nat bzw. den Dekanaten die Abgrenzung der bei-
derseitigen Zuständigkeiten zu vereinbaren, soweit 
diese nicht die Aufsichtsrechte der Dekanate betref-
fen. Die Vereinbarung bedarf der kirchenaufsichtli-
chen Genehmigung. 
(5) Kommt eine Vereinbarung nach Absatz 4 auch 
nach Abmahnung durch die Kirchenleitung binnen 
einer Frist von drei Monaten nicht zustande, erlässt 
die Kirchenleitung nach Anhörung der Beteiligten 
eine Regelung der Zuständigkeiten. 

    § 13  
Beitritt zu einem  
Kirchlichen Verband 

(1) Einem bestehenden Kirchlichen Verband kön-
nen Kirchengemeinden oder Dekanate aufgrund 
eines Beschlusses ihrer Vertretungsorgane beitre-
ten. Der Beitrittsbeschluss bedarf der Zustimmung 
des Kirchlichen Verbandes und der kirchenaufsicht-
lichen Genehmigung, ohne dass es einer Änderung 
der Verbandssatzung  bedarf. 

    § 15 
Verbandssatzung 

(3) Die Verbandssatzung soll bestimmen 1. den 
Erlass von Satzungen für Einrichtungen des Kirchli-
chen Verbandes, 
(4) Die Verbandsvertretung kann die Verbandssat-
zung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stim-
men ihrer satzungsgemäßen Mitglieder ändern. Die 
Änderung bedarf der kirchenaufsichtlichen Geneh-
migung. 
(5) Satzungen nach Absatz 3 Nummer 1 bedürfen 
der kirchenaufsichtlichen Genehmigung. 

    § 16 
Austritt von  
Verbandsmitgliedern 

(1) Der Austritt eines Verbandsmitgliedes bedarf 
der kirchenaufsichtlichen Genehmigung. Die Ge-
nehmigung darf nur verweigert werden, wenn der 
Austritt die Erfüllung wichtiger kirchlicher Aufgaben 
beeinträchtigen würde. 
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    § 19 
Zuständigkeit der  
Verbandsvertretung 

(6) Genehmigungsvorbehalte des kirchlichen 
Rechts finden auf Beschlüsse der Verbandsvertre-
tung sinngemäß Anwendung. Die Kirchenleitung 
kann durch Rechtsverordnung Genehmigungsvor-
behalte des kirchlichen Rechts ganz oder teilweise 
übertragen. 

    § 21 
Zuständigkeit des  
Verbandsvorstandes 

(9) Genehmigungsvorbehalte des kirchlichen 
Rechts finden auf Beschlüsse des Verbandsvor-
standes sinngemäß Anwendung. Die Kirchenleitung 
kann durch Rechtsverordnung Genehmigungsvor-
behalte des kirchlichen Rechts ganz oder teilweise 
übertragen. 

    § 37 
Aufsicht 

(2) Die kirchenaufsichtliche Genehmigung von Be-
schlüssen und Rechtsgeschäften des Gemeinde- 
und Dekanatsverbandes, soweit es das kirchliche 
Recht vorsieht, wird durch die Kirchenverwaltung 
erteilt. 

    § 44 
Satzung 

(1) Die Gesamtkirchengemeinde muss eine Sat-
zung haben. Sie wird vor der Errichtung von den 
Kirchenvorständen der an der Gesamtkirchenge-
meinde beteiligten Kirchengemeinden beschlossen 
und bedarf der Genehmigung durch die Kirchenlei-
tung. 
(3) Der Gesamtkirchenvorstand kann die Satzung 
mit der Mehrheit der satzungsmäßigen Mitglieder 
ändern. Die Änderung der Satzung bedarf der kir-
chenaufsichtlichen  Genehmigung. 

24 Regionalverwaltungsgesetz 

   § 27 
Freiwillige Aufgaben 

( 2 ) Der Regionalverwaltungsverband kann Aufga-
ben von rechtlich selbstständigen kirchlichen und 
diakonischen Einrichtungen, die nicht Teil der ver-
fassten Kirche sind, durch Vereinbarung überneh-
men. Die Vereinbarung bedarf der kirchenaufsichtli-
chen Genehmigung. 

    § 40 
Gemeindeverbände 

( 2 ) Die Übertragung der Betriebsmittel erfolgt 
durch Vertrag zwischen dem Gemeindeverband 
und dem Regionalverwaltungsverband. Die Ver-
bandsvertretungen beschließen mit Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder über den Vertrag; er bedarf 
der Genehmigung durch die Kirchenleitung. 

    § 41 
Dekanate 

( 2 ) Die Übertragung der Betriebsmittel erfolgt 
durch Vertrag zwischen dem Dekanat und dem 
Regionalverwaltungsverband. Die Dekanatssynode 
und die Verbandsvertretung beschließen mit Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder über den Vertrag; 
er bedarf der Genehmigung durch die Kirchenlei-
tung. 

25 Regionalverwaltungsverordnung 

   § 20  
Bedarfszuweisung 

( 4 ) Für zeitlich befristete Aufwände, die nicht in die 
Ermittlung der Budgetwerte eingehen (sonstige 
Kosten), erhalten die Regionalverwaltungsverbände 
eine Bedarfszuweisung, wenn der Verwendungs-
zweck auf Antrag durch die Kirchenleitung geneh-
migt wird. 
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29 Personalkirchengemeinde Christus-Immanuel  in Frankfurt am Main 

   § 19 Die von den Mitgliedern der Personalkirchenge-
meinde Christus-Immanuel gezahlten Kirchensteu-
ern werden bis zur Höhe des aufsichtlich genehmig-
ten Bedarfs in vierteljährlichen Raten über den 
Evangelischen Regionalverband Frankfurt am Main 
an die Kasse der Personalkirchengemeinde über-
wiesen. 

100 Lebensordnung 

   3.2 Ordnung und Lei-
tung des Gottesdienstes 

Änderungen der Gottesdienstordnung der Kirchen-
gemeinde bedürfen der Beratung durch die Deka-
nin oder den Dekan und die Pröpstin oder den 
Propst sowie der Genehmigung der Kirchenleitung. 
Änderungen sollen sich an der Form I bzw. Form II 
im Evangelischen Gesangbuch oder am Evangeli-
schen Gottesdienstbuch orientieren. 

120 Rechtsverordnung für die Seelsorge für Menschen mit Beeinträchtigungen in der EKHN 
(MmBVO) 

   § 5 
Mitarbeitende in der 
Seelsorge 

( 2 ) Die Mitarbeitenden unterliegen der seelsorgli-
chen Schweigepflicht im Sinne der §§ 3 und 4 des 
Seelsorgegeheimnisgesetzes. Sie haben über alles, 
was  ihnen bei Ausübung ihres Dienstes seelsorg-
lich anvertraut wird, Stillschweigen zu wahren. Eine 
Aussagegenehmigung kann nur die Kirchenleitung 
erteilen. 

    § 8 
Ehrenamtlich Tätige 

(1) (…) Eine Aussagegenehmigung kann nur die 
Kirchenleitung erteilen. 

123 Ordnung für Pfarrer und Mitarbeiter in der Altenheimseelsorge der EKHN 

   § 3 ( 2 ) Pfarrer und Mitarbeiter in einem Dekanat (bzw. 
in mehreren Dekanaten einer Region oder Stadt) 
bilden ein Team und kommen regelmäßig zu Ar-
beitsbesprechungen zusammen. Einzelheiten regelt 
die Dienstanweisung, die der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung bedarf. 

132 Durchführungsbestimmungen für die Militärseelsorge in der EKHN 

   I. Der personale  
Seelsorgebereich  
6. 

Für die Beteiligung der zu den personalen Seelsor-
gebereichen der Militärseelsorge gehörigen Ge-
meindeglieder an der Kirchenvorstandswahl sowie 
zur Sicherstellung einer angemessenen Berück-
sichtigung dieser Gemeindeglieder in den örtlichen 
Kirchenvorständen ist wie folgt zu verfahren: 
d) Innerhalb der nach § 9 KGWO zu wählenden 
Zahl von Kirchenvorstandsmitgliedern sind aus 
einem personalen Seelsorgebezirk bis zu 500 Ge-
meindeglieder 2, bis zu 1000 Gemeindeglieder 3 
und über 1000 Gemeindeglieder 4 Kirchenvor-
standsmitglieder zu wählen. Erscheint unter diesen 
Umständen nach den örtlichen Gegebenheiten die 
in § 9 KGWO festgelegte Gesamtzahl von Kirchen-
vorstandsmitgliedern zu niedrig, kann der Kirchen-
vorstand mit Genehmigung der Kirchenleitung (§ 9 
Abs. 2 KGWO) eine entsprechende Erhöhung be-
schließen. 

161 Verordnung über die Erteilung von nebenamtlichem Religionsunterricht 

   § 2 
Befreiung von  
Pflichtstunden 

( 4 ) Die Erteilung von vier bis höchstens acht Wo-
chenstunden Religionsunterricht bedarf der Ge-
nehmigung. 
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200 Diakoniegesetz 

   § 3 
Aufgaben der  
Kirchengemeinde 

f) Durchführung der vom Diakonischen Werk mit 
Genehmigung der Kirchenleitung  beschlossenen  
Sammlungen. 

213 Rechtsverordnung über die Übertragung von Genehmigungsbefugnissen auf die Diakonie 
Hessen 

   § 2 
Übertragung von Ge-
nehmigungsbefugnissen 

(1) Die Kirchenleitung überträgt auf die Diakonie 
Hessen die kirchenaufsichtlichen Genehmigungs-
befugnisse, die Beschlüsse und entsprechende 
Willenserklärungen des in der jeweiligen Diakonie- 
oder Sozialstation zuständigen Organs über nach-
folgende Gegenstände betreffen: 
a) Feststellung des Haushaltsplanes einschließlich 
der Stellenpläne, 
b) Errichtung und Änderung von Stellen für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. 

271  Kita-Verordnung 

    § 4 
Gemeindeübergreifende 
Trägerschaften 

( 3 ) Es sollen mindestens sechs Kindertagesstätten 
oder mehrere Kindertagesstätten mit insgesamt 
mindestens 18 Gruppen gemeindeübergreifend 
zusammengefasst werden. Eine gemeindeübergrei-
fende Trägerschaft bedarf der kirchenaufsichtlichen  
Genehmigung. 
( 7 ) Beim gemeindeübergreifenden Träger werden 
die zur Wahrnehmung der Geschäftsführung erfor-
derlichen Stellen angesiedelt, die Geschäftsfüh-
rungs- und Sachbearbeitungsanteile umfassen. 
Diese sind genehmigungspflichtig. 

    § 6 
Aufgaben der Gesamt-
kirche 

( 4 ) Der Fachbereich Kindertagesstätten ist zu-
ständig für die kirchenaufsichtliche Genehmigung 
von Betriebsverträgen mit Kommunen, die Geneh-
migung von Sollstellenplänen sowie weiterem Per-
sonal, die Genehmigung von Personal für gemein-
deübergreifende Trägerschaften und das Control-
ling für den Kindertagesstättenbereich. Für Einrich-
tungen im Evangelischen Regionalverband Frank-
furt am Main übernimmt diese Aufgabe der dortige 
Fachbereich. 
( 5 ) Die Verantwortung und Aufsicht sowie die kon-
tinuierliche Verbesserung des Qualitätsentwick-
lungssystems der EKHN obliegen dem Fachbereich 
Kindertagesstätten. Die Einführung eines von dem 
kircheneigenen Qualitätsentwicklungssystem  (Qua-
litätsfacetten)  abweichenden Qualitätsentwick-
lungsprogramms und Zertifizierungen bedürfen der 
Genehmigung durch den Fachbereich Kindertages-
stätten. Der Fachbereich Kindertagesstätten unter-
stützt die Kindertagesstätten beim Erwerb des 
BETA- Gütesiegels. Für Einrichtungen im Evangeli-
schen Regionalverband Frankfurt am Main über-
nimmt diese Aufgabe der dortige Fachbereich. 

    § 8 
Kirchliche Finanzierung 
von evangelischen Kin-
dertagesstätten 

( 3 ) Die Veränderung der ursprünglichen Alters-
struktur von bestehenden Gruppen bedarf der vo-
rausgehenden kirchenaufsichtlichen Genehmigung. 
( 5 ) Die Erweiterung von Kindertagesstätten um 
zusätzliche Gruppen und die Umwandlung von 
Gruppen bedürfen der vorausgehenden Genehmi-
gung. Die Finanzierung hieraus entstehender zu-
sätzlicher Kosten mit kirchlichen Mittel ist nicht 
möglich. 
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    § 10  
Aufsichtsmaßnahmen 

( 5 ) Führen Verhandlungen mit Kommunen nicht zu 
entsprechend angepassten Verträgen im Sinne des 
§ 33 oder ist die Beendigung der Trägerschaft bzw. 
die Schließung der Kindertagessstätte nach Absatz 
2 angezeigt, kann die Kirchenleitung die kirchen-
aufsichtliche Genehmigung zum Betrieb der Kinder-
tagesstätte widerrufen oder Haushaltsauflagen 
anordnen. 

    § 13 
Leitung 

( 4 ) Die Aufteilung der Leitungsfunktion auf zwei 
Mitarbeitende ist möglich und bedarf der vorherigen 
Genehmigung. Mit dem Antrag ist ein Leitungskon-
zept vorzulegen. Die Funktion einer ständig bestell-
ten Stellvertretung ist in diesen Fällen nicht mehr 
vorgesehen. Ausnahmen sind Kindertagesstätten 
mit mindestens sechs Gruppen oder zwei Standor-
ten. Die Regelungen des § 22 Absatz 4 sind zu 
beachten. 

    § 14 
Stellvertretende  Leitung 

( 5 ) Abweichungen von diesen Regelungen sind 
genehmigungspflichtig. 

    § 17 
Praktikantinnen  
und Praktikanten 

( 4 ) Die Errichtung von Stellen für Praktikantinnen 
und Praktikanten sowie für Kräfte im Freiwilligen 
Sozialen Jahr (FSJ) und im Bundesfreiwilligen-
dienst (BFD) ist in Hessen genehmigungspflichtig. 

    § 18 
Personal für gemeinde-
übergreifende Träger-
schaft 

Voraussetzung für die Wahrnehmung der Ge-
schäftsführungsfunktion ist in der Regel ein Studi-
um der Pädagogik, Kindheitspädagogik, Sozialma-
nagement oder eine vergleichbare Qualifikation. Die 
Errichtung der Stellen ist genehmigungspflichtig. 
Die Besetzung der Stellen soll durch den Träger im 
Benehmen mit dem Fachbereich Kindertagesstät-
ten erfolgen. 

    § 20 
Stellenbemessung des 
pädagogischen Perso-
nals in Hessen 

( 5 ) In Kindertagesstätten mit Aufnahmebegren-
zungen aufgrund gebäudlicher Bedingungen kön-
nen hinsichtlich der Personalbemessung Einzelfall-
entscheidungen auf betriebsvertraglicher Grundlage 
genehmigt werden.  
( 9 ) Abweichungen zu den grundsätzlichen Stan-
dards der Personalbedarfsberechnung sind in be-
gründeten Ausnahmefällen möglich. Dies gilt insbe-
sondere für kleine Einrichtungen, für Einrichtungen 
mit besonderen Angeboten und für Einrichtungen 
mit einschränkenden Standortbedingungen oder 
besonderem Sozialraumbedarf. Zusätzlicher Per-
sonalbedarf kann auf Basis eines begründeten 
Antrags genehmigt werden. 
( 11 ) Besteht die begründete Annahme, dass zeitli-
che Betreuungsangebote über dem tatsächlichen 
Betreuungsbedarf liegen, kann durch die genehmi-
gende Stelle auf die im Sollstellenantrag ausgewie-
senen Personalstunden ein Abschlag vorgenom-
men werden. Weist der Träger durch entsprechen-
de Dokumentation nach, dass der Abschlag unbe-
gründet ist, wird dieser wieder aufgehoben. 

  § 26 
Sollstellenplan 

( 1 ) Für jede Kindertagesstätte in Hessen ist vom 
Träger zwischen dem 1. März und dem 1. Juni ei-
nes jeden Jahres ein genehmigungsfähiger Sollstel-
lenplan beim Fachbereich Kindertagesstätten ein-
zureichen, der die besetzungsfähigen Personal-
stunden für das kommende Kindergartenjahr aus-
weist. 
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     Es ist die geplante Belegung des neuen Kindergar-
tenjahres anzugeben. Für Kindertagesstätten in 
Rheinland-Pfalz erfolgt die Festlegung der Sollstel-
len über den Haushaltsplan. 
( 3 ) Voraussetzungen für die Genehmigung eines 
Sollstellenplans in Hessen sind die Vorlage eines 
Trägerbeschlusses, ein vom Träger unterschriebe-
nes Antragsformular, die Mitteilung der tatsächli-
chen Belegungsdaten zum Stichtag 1. März des 
aktuellen Kalenderjahres, und geplante Belegungs-
daten auf Basis der abgeschlossen Betreuungsver-
träge bzw. Anmeldungen zum Stichtag 1. März des 
folgenden  Kalenderjahrs. 
( 4 ) Weitere Voraussetzung der Genehmigung von 
Erweiterungsmaßnahmen und konzeptionellen 
Veränderungen ist die Dokumentation der Sicher-
stellung der Finanzierung inklusive einer schriftli-
chen Bestätigung der Beteiligung der Kommune, 
sowie der Nachweis der Beteiligung der Fachbera-
tung. In Ausnahmefällen kann durch den Fachbe-
reich Kindertagesstätten eine  zusätzliche Begrün-
dung des Trägers angefordert werden. 

      ( 6 ) Entstehen in Kindertagesstätten in Hessen 
unterjährige Belegungsschwankungen, durch die 
der rechnerische Personalbedarf um mehr als 10 
Prozent vom bisher genehmigten Sollstellenplan 
abweicht, so ist der Träger verpflichtet, unverzüg-
lich einen Antrag auf Neuberechnung und Geneh-
migung des Sollstellenplans zu stellen. § 9 Absatz 1 
und 2 gelten entsprechend. 

    § 33 
Finanzierung von  
Betriebskosten und  
Investitionen in Hessen 

( 17 ) Die vorgenannten Festlegungen von Be-
triebskosten und Finanzierung sind in die Betriebs-
verträge aufzunehmen. Bestehende Verträge sind 
entsprechend anzupassen. Abweichungen von der 
Betriebskosten- und Finanzierungsstruktur bedürfen 
einer gesonderten kirchenaufsichtlichen Genehmi-
gung. 

300 Ordnung des Laubach-Kollegs 

    § 7 
Größe 

( 1 ) Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler 
einschließlich der Studierenden wird auf 250 
(Messzahl) festgesetzt. Wenn die Messzahl um 
mehr als zehn Prozent überschritten werden soll, 
bedarf dies der Genehmigung der Kirchenverwal-
tung. 

    § 11 
Stellvertretung und  
besondere Aufgaben 

( 1 ) Die Kollegleiterin oder der Kollegleiter kann 
unbeschadet ihrer oder seiner Gesamtverantwor-
tung seiner Stellvertreterin oder seinem Stellvertre-
ter im Benehmen mit dem Leitungsteam einen Teil 
seiner dienstlichen Aufgaben in Form eines Ge-
schäftsverteilungsplans übertragen. Die Gesamt-
konferenz ist hierüber zu informieren. Die Übertra-
gung bedarf der Genehmigung der Kirchenverwal-
tung. Die Kollegleiterin oder der Kollegleiter kann 
die Übertragung widerrufen. 
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301 Verwaltungsverordnung über Gestaltung des Laubach-Kollegs 

   § 2 
Lehrangebot 

( 4 ) Entsprechend den personellen und materiellen 
Möglichkeiten können mit besonderer Genehmi-
gung der Kirchenverwaltung Änderungen im Leis-
tungsfächerangebot vorgenommen werden. Es 
muss dabei gewährleistet sein, dass die Leistungs-
kurse mindestens drei Jahre hindurch angeboten 
werden können. 

320 Ordnung der ev. Wohnheime für Studierende 

    § 3 (…) Näheres regelt eine Geschäftsordnung, die der 
Beirat erstellt und die durch die Kirchenverwaltung 
zu genehmigen ist. 

    § 5 (…) Die Einzelheiten werden in der Hausordnung 
der Wohnheime festgelegt, die der Genehmigung 
der Kirchenverwaltung bedarf. 

341 Satzung Erwachsenenbildungswerk im Propsteibereich Rheinhessen 

   § 5 
Die  
Mitgliederversammlung 

(3) Die Mitgliederversammlung entscheidet über 
Aufgaben, die ihr die Satzung zuweist sowie über 
alle wichtigen Angelegenheiten des Bildungswerks. 
Der Mitgliederversammlung obliegen insbesondere 
folgende Aufgaben: 
4. die Änderung der Satzung, 
6. die Auflösung des Bildungswerks. 
Die Beschlüsse zu 4. und 6. bedürfen der Ge-
nehmigung der Kirchenleitung. 

360 Satzung des Posaunenwerks der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

   § 18 
Satzungsänderungen 
und Auflösung des  
Posaunenwerks 

Änderungen dieser Satzung und die Auflösung des 
Posaunenwerks beschließt die Landesversamm-
lung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwe-
senden Mitglieder. Sie bedürfen der Genehmigung 
der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau. 

400 Pfarrstellengesetz (PfStG) 

   § 4 ( 2 ) Die Zuweisung gemeindlicher Pfarrstellen ob-
liegt der Dekanatssynode, die unter Berücksichti-
gung der Mitgliederzahl und bei Bedarf weiterer, 
den Besonderheiten des Dekanates Rechnung 
tragender Merkmale ein Zuweisungsverfahren be-
schließt, und der Kirchenleitung zur Genehmigung 
vorlegt. 
( 3 ) Die Zuweisung regionaler Pfarrstellen sowie 
der Fachstellen obliegt der Dekanatssynode, die 
unter Beteiligung der Zentren einen Stellenplan für 
regionale Pfarrstellen einschließlich der Fachstellen 
ermittelt und der Kirchenleitung zur Genehmigung 
vorlegt. 

402 Pfarrstellenverordnung 

 

§ 4 
Stellenplanung im  
Dekanat 

( 5 ) Das Zuweisungsverfahren und die aufgrund 
dieses Verfahrens geplante Zuweisung von ge-
meindlichen Pfarrstellen sowie der Sollstellenplan 
für regionale Pfarrstellen und Fachstellen werden 
von der Dekanatssynode oder den Dekanatssyno-
den beschlossen und sind der Kirchenleitung zur 
Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung er-
folgt, wenn der vorgelegte Dekanatssollstellenplan 
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    den Maßgaben der Absätze 2 bis 4 nachvollziehbar 
entspricht, die pfarramtliche Versorgung aller Ge-
meinden des Dekanates oder der Dekanate, die 
ausreichende Berücksichtigung der Handlungsfel-
der sowie die Beachtung der gesamtkirchlichen 
Konzeption der regionalen Seelsorge sichergestellt 
ist und eine Stellungnahme der Zentren vorliegt. 

408 Pfarrdienstgesetz der EKD 

  § 5 
Verlust, Ruhen 

( 1 ) Ordinierte verlieren Auftrag und Recht zur öf-
fentlichen Wortverkündigung und  Sakramentsver-
waltung 
1.   durch schriftlich erklärten Verzicht, 
2.   durch Erklärung des Austritts aus der Kirche, 
3.  bei Anschluss an eine andere Kirche oder Reli-

gionsgemeinschaft, die nicht mit der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, einer Gliedkirche 
oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss 
in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft steht, 

4.  bei Nichtigkeit und Rücknahme der Berufung in 
das Dienstverhältnis, 

5.  bei Verlust der Anstellungsfähigkeit, 
6.  bei Entlassung, 
7.  wenn kein geordneter kirchlicher Dienst über-

tragen ist, 

   8. durch entsprechende Entscheidung in einem 
Lehrbeanstandungs- oder Disziplinarverfahren. 
Satz 1 Nummer 2 und 6 findet keine Anwen-
dung, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer mit 
vorheriger Genehmigung der obersten Dienst-
behörde im unmittelbaren Zusammenhang mit 
der Erklärung des Kirchenaustritts Mitglied einer 
Kirche wird, die mit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, einer Gliedkirche oder einem 
gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel- 
und Abendmahlsgemeinschaft steht.  

( 5 ) Das Ruhen der Rechte aus der Ordination 
kann festgestellt werden, wenn eine Pfarrerin oder 
ein Pfarrer wegen einer Krankheit oder einer Be-
hinderung nicht in der Lage ist, die eigenen Ange-
legenheiten zu besorgen. Das Recht der öffentli-
chen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung 
darf während des Ruhens im Einzelfall mit Geneh-
migung ausgeübt werden. 

  § 28 
Parochialrecht 

( 2 ) Gottesdienste und Amtshandlungen außerhalb 
des Bereichs der örtlichen Zuständigkeit einer Pfar-
rerin oder eines Pfarrers bedürfen der Genehmi-
gung der örtlich zuständigen Stelle. 

  § 31 
Amtsverschwiegenheit 

( 1 ) Pfarrerinnen und Pfarrer haben über alle Ange-
legenheiten, die ihnen in Ausübung ihres Dienstes 
bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu be-
wahren. Dies gilt auch über den Bereich eines 
Dienstherrn hinaus sowie nach Beginn des Ruhe-
standes und nach Beendigung des Pfarrdienstver-
hältnisses. 
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      ( 2 ) Absatz 1 gilt nicht, soweit3. gegenüber einer 
von der obersten Dienstbehörde bestimmten Stelle 
ein durch Tatsachen begründeter Verdacht mittge-
teilt wird, dass beruflich oder ehrenamtlich in der 
Kirche Mitarbeitendea)  für die Dienstausübung 
oder das Unterlassen einer Diensthandlung einen 
Vorteil für sich oder einen Dritten gefordert, sich 
versprechen lassen oder angenommen haben, 
ohne die Genehmigung der zuständigen Stelle zu-
vor oder unverzüglich nach Empfang eingeholt zu 
haben, (...) 
( 3 ) Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen über Angele-
genheiten, die nach Absatz 1 der Amtsverschwie-
genheit unterliegen, ohne Genehmigung weder vor 
Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklä-
rungen abgeben. Die Genehmigung kann versagt 
werden, wenn durch die Aussage besondere kirch-
liche Interessen gefährdet würden. Hat sich der 
Vorgang, der den Gegenstand der Äußerung bildet, 
bei einem früheren Dienstherrn ereignet, darf die 
Genehmigung nur mit dessen Zustimmung erteilt 
werden. 

    § 32 
Geschenke und Vorteile 

( 3 ) In besonders begründeten Fällen kann der 
Dienstherr die Annahme von Zuwendungen im 
Sinne des Absatzes 1 genehmigen. Die Genehmi-
gung ist vor der Annahme der Zuwendung einzuho-
len. 

    § 35 
Mandatsbewerbung 

( 4 ) Während einer Beurlaubung nach den Absät-
zen 2 und 3 darf das Recht zur öffentlichen Wort-
verkündigung und Sakramentsverwaltung nur im 
Einzelfall mit Genehmigung ausgeübt werden. 

    § 38 
Residenzpflicht,  
Dienstwohnung 

( 1 ) Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer 
sind verpflichtet, am Dienstsitz zu wohnen. Eine für 
sie bestimmte Dienstwohnung haben sie zu bezie-
hen. 
Ausnahmen können in besonders begründeten 
Fällen genehmigt werden. 
( 3 ) Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Dienstwoh-
nung bewohnen, dürfen Teile der Dienstwohnung 
nur mit Genehmigung an Dritte überlassen. Die 
Ausübung eines Gewerbes oder eines anderen 
Berufes in der Dienstwohnung bedarf, auch für die 
mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Personen, einer Genehmigung. 

  § 65 
Genehmigungspflichtige 
Nebentätigkeiten 

( 1 ) Die Übernahme einer Nebentätigkeit bedarf 
der Genehmigung. Die Genehmigung kann bedingt, 
befristet, widerruflich oder mit Auflagen erteilt wer-
den. Jede wesentliche Änderung der Nebentätigkeit 
ist unverzüglich anzuzeigen. 
( 2 ) Die Genehmigung ist zu versagen oder zu 
widerrufen, wenn die Voraussetzungen des § 63 
nicht oder nicht mehr vorliegen. Ein Versagungs- 
oder Widerrufsgrund liegt insbesondere vor, wenn 
zu besorgen ist, dass die Nebentätigkeit geeignet 
ist, 
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     1. nach Art und Umfang die Pfarrerin oder den 
Pfarrer so stark in Anspruch zu nehmen, dass 
die sorgfältige Erfüllung der Dienstpflichten be-
hindert werden kann, 

2. die Pfarrerin oder den Pfarrer in einen Wider-
streit mit den Dienstpflichten zu bringen, 

3. das Ansehen der Kirche oder des Amtes zu 
beeinträchtigen. 

    § 84 
Verfahren und  
Rechtsfolgen der  
Versetzung in den  
Wartestand 

( 4 ) Im Fall des Wartestandes gemäß § 83 Absatz 
2 in Verbindung mit § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 
5 können Pfarrerinnen und Pfarrern im kirchlichen 
Interesse Beschränkungen in der Ausübung von 
Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündi-
gung und Sakramentsverwaltung auferlegt werden. 
Es kann bestimmt werden, dass ihre Bewerbungen 
der vorherigen Genehmigung einer aufsichtführen-
den Stelle bedürfen. 

414 Verwaltungsverordnung zur Regelung des pfarramtlichen Dienstes bei eingeschränkten 
Dienstaufträgen und bei Stellenteilung 

   § 5 
Teildienstordnung 

( 2 ) Die Teildienstordnung wird für einen Gemein-
dedienst vom Kirchenvorstand im Benehmen mit 
dem Dekanatssynodalvorstand nach Anhören der 
beteiligten Pfarrer und Pfarrerinnen aufgestellt und 
bedarf der Genehmigung durch die Kirchenverwal-
tung. Für einen übergemeindlichen Dienst wird die 
Teildienstordnung von der Kirchenverwaltung nach 
Anhören der beteiligten Pfarrer und Pfarrerinnen 
und des Dekanatssynodalvorstandes oder des Ver-
bandsvorstandes erlassen (§ 7a Abs. 5 Pfarrerge-
setz). 

416 Verordnung über die Aufnahme in den kirchlichen Hilfsdienst 

   § 4 
Die Aufnahmeprüfung 

( 2 ) Während des Studiums schreibt der Anwärter 
drei Seminararbeiten, davon eine Arbeit aus dem 
Bereich der biblisch-theologischen Fächer und eine 
Arbeit aus dem Bereich der Systematischen Theo-
logie. Die Themen für die Seminararbeiten werden 
von dem Anwärter ausgewählt und dem zuständi-
gen Referatsleiter zur Genehmigung eingereicht. 
Für die Anfertigung einer Arbeit wird eine Zeit von 4 
Wochen festgelegt; auf Antrag kann die Zeit um 2 
Wochen verlängert werden. Die Arbeiten werden 
von zwei Dozenten beurteilt; davon muss ein Do-
zent Mitglied des Prüfungsamtes der EKHN sein. 

422 Urlaubsordnung für Pfarrerinnen und Pfarrer (PfUrlO) 

   § 12 
Urlaubserteilung 

Sonstiger Urlaub gemäß den §§ 13 bis 18 wird von 
der oder dem Dienstvorgesetzten erteilt und bedarf 
in den besonders geregelten Fällen der Genehmi-
gung durch die Kirchenverwaltung. 

    § 14 
Genesungsurlaub 

( 1 ) Zur Wiederherstellung der Gesundheit oder bei 
drohender schwerer Gesundheitsgefährdung kann 
Urlaub erteilt werden. Dem Antrag ist ein ärztliches 
Zeugnis über die Notwendigkeit des Urlaubs beizu-
fügen. Die Gewährung bedarf der Genehmigung 
der Kirchenverwaltung. Diese kann die Vorlage 
eines vertrauensärztlichen  Gutachtens  verlangen. 

    § 16 
Sonderurlaub im  
dienstlichen Interessen 

( 3 ) Die Gewährung von Sonderurlaub im dienstli-
chen Interesse bedarf der Genehmigung durch die 
Kirchenverwaltung. 
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    § 17 
Sonderurlaub aus  
persönlichen Gründen 

( 2 ) Aus dringenden persönlichen Gründen kann 
längerfristiger Sonderurlaub ohne Besoldung erteilt 
werden, wenn dienstliche Gründe nicht entgegen-
stehen und die Vertretung geregelt ist. Die Gewäh-
rung bedarf der Genehmigung der Kirchenverwal-
tung. 

429a Verwaltungsverordnung zur Aufstellung von Pfarrdienstordnungen für regionale und 
gesamtkirchliche Pfarrstellen 

   § 2 
Verfahren der  
Aufstellung 

( 4 ) Beschlossene Pfarrdienstordnungen regionaler 
und gesamtkirchlicher Pfarrstellen legt der Dienst-
vorgesetzte dem jeweiligen Leitungsorgan zur Ge-
nehmigung vor. Ist ein Einvernehmen über eine 
Pfarrdienstordnung nicht herzustellen, entscheidet 
die Kirchenleitung. 

480 Kirchenbeamtengesetz der EKD 

   § 24  
Amtsverschwiegenheit 

( 3 ) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen 
ohne Genehmigung der obersten Dienstbehörde, 
der letzten obersten Dienstbehörde oder der von ihr 
bestimmten Stelle über Angelegenheiten nach Ab-
satz 1 Satz 1 weder vor Gericht noch außergericht-
lich aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Ge-
nehmigung kann versagt werden, wenn durch die 
Aussage besondere kirchliche Interessen gefährdet 
würden. Hat sich der Vorgang, der den Gegenstand 
der Äußerung bildet, bei einem früheren Dienst-
herrn ereignet, darf die Genehmigung nur mit des-
sen Zustimmung erteilt werden. 

    § 26 
Geschenke und Vorteile 

( 3 ) In besonders begründeten Fällen kann der 
Dienstherr die Annahme von Zuwendungen im 
Sinne des Absatzes 1 genehmigen. Die Genehmi-
gung ist vor der Annahme der Zuwendung einzuho-
len. 

    § 29 
Fernbleiben vom Dienst 

( 1 ) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen 
dem Dienst nicht ohne Genehmigung ihrer Dienst-
vorgesetzten fernbleiben. Dienstunfähigkeit infolge 
von Krankheit ist auf Verlangen nachzuweisen; es 
kann insbesondere die Vorlage eines ärztlichen, 
amts- oder vertrauensärztlichen Attestes verlangt 
werden. 

    § 46 
Genehmigungspflichtige 
Nebentätigkeiten 

( 1 ) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte bedür-
fen zur Übernahme einer Nebentätigkeit der Ge-
nehmigung durch die oberste Dienstbehörde oder 
die von ihr bestimmte Stelle. Die Genehmigung 
kann bedingt, befristet, widerruflich oder mit Aufla-
gen versehen erteilt werden. Jede wesentliche Än-
derung der Nebentätigkeit ist unverzüglich anzuzei-
gen. 

  § 56 
Abordnung 

( 2 ) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte kön-
nen ganz oder teilweise auch zu einer nicht ihrem 
Amt entsprechenden Tätigkeit abgeordnet werden, 
wenn ihnen die Wahrnehmung der neuen Tätigkeit 
auf Grund ihrer Vorbildung oder Berufsausbildung 
zuzumuten ist. Dabei ist auch die Abordnung zu 
einer Tätigkeit, die nicht ihrem Amt mit demselben 
Endgrundgehalt entspricht, zulässig. Die Abord-
nung nach den Sätzen 1 und 2 bedarf der Zustim-
mung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeam-
ten und der Genehmigung der obersten Dienstbe-
hörde, wenn sie die Dauer von zwei Jahren über-
steigt. 
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     ( 3 ) Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn 
bedarf der Zustimmung der Kirchenbeamtin oder 
des Kirchenbeamten und der Genehmigung der 
obersten Dienstbehörde. Abweichend von Satz 1 ist 
die Abordnung auch ohne Zustimmung der Kir-
chenbeamtin oder des Kirchenbeamten zulässig, 
wenn die neue Tätigkeit einem Amt mit demselben 
Endgrundgehalt auch einer gleichwertigen oder 
anderen Laufbahn entspricht und die Abordnung 
die Dauer von zwei Jahren nicht übersteigt. 

  § 57 
Zuweisung 

( 2 ) Die Zuweisung erfolgt im kirchlichen Interesse. 
Sie bedarf der Zustimmung der Kirchenbeamtin 
oder des Kirchenbeamten und der Genehmigung 
der obersten Dienstbehörde. 

    § 58 
Versetzung 

( 3 ) Bei einem Wechsel des Dienstherrn in den 
Fällen der Absätze 1 und 2 wird die Versetzung von 
dem abgebenden im Einverständnis mit dem auf-
nehmenden Dienstherrn und mit Genehmigung der 
obersten Dienstbehörde verfügt; das Einverständnis 
ist schriftlich zu erklären. Das Kirchenbeamtenver-
hältnis wird mit dem neuen Dienstherrn fortgesetzt; 
dieser tritt an die Stelle des bisherigen. Auf die 
Rechtsstellung der Versetzten sind die im Bereich 
des neuen Dienstherrn geltenden Vorschriften an-
zuwenden. 

    § 69 
Verfahren bei  
Dienstunfähigkeit 

( 2 ) Soll die Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit ohne Antrag erfolgen, so wird der 
Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten unter 
Angabe  der Gründe mitgeteilt, dass eine Verset-
zung in den Ruhestand beabsichtigt ist. Die Kir-
chenbeamtin oder der Kirchenbeamte kann inner-
halb eines Monats Einwendungen erheben. Nach 
Ablauf der Frist wird von der für die Versetzung in 
den Ruhestand zuständigen Stelle mit Genehmi-
gung der obersten Dienstbehörde über die Verset-
zung in den Ruhestand entschieden. Während des 
Verfahrens kann angeordnet werden, dass die Kir-
chenbeamtin oder der Kirchenbeamte die Dienst-
geschäfte ruhen lässt. 

    § 76  
Entlassung kraft  
Gesetzes 

( 1 ) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind 
kraft Gesetzes entlassen, wenn sie 
1.  den Austritt aus der Kirche erklären, 
2.  den Dienst ohne Genehmigung des Dienstherrn 

aufgeben oder nach Ablauf einer Beurlaubung 
trotz Aufforderung durch den Dienstherrn nicht 
wieder aufnehmen, (...) 

( 3 ) Absatz 1 Nummer 1 findet keine Anwendung, 
wenn die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte 
mit Genehmigung der obersten Dienstbehörde im 
unmittelbaren Zusammenhang mit der Erklärung 
des Kirchenaustritts Mitglied einer Kirche wird, die 
mit der Evangelischen Kirche in Deutschland, einer 
Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusam-
menschluss in Kanzel- und Abendmahlsgemein-
schaft  steht. 

505 Kinderschutzverordnung 

   § 1 
Grundsatz 

( 5 ) Vereinbarungen gemäß § 72a Absatz 4 SGB 
VIII3 bedürfen der Genehmigung durch die Ge-
samtkirche (siehe Muster in der Anlage 2). 
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568 Verordnung über den Dienst der Pfarrdiakone in der EKHN 

   § 4 ( 2 ) Soll der Pfarrdiakon in Ausübung seines Diens-
tes das Recht zum Talartragen bekommen, bedarf 
dies der besonderen Genehmigung der Kirchenlei-
tung (Kirchenverwaltung). 

570 Gemeindepädagogengesetz 

   § 4 
Befähigung und Anstel-
lung 

( 3 ) Sind die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht 
erfüllt, ist eine Anstellung auf einer Stelle des ge-
samtkirchlichen Sollstellenplans in der Regel nicht 
möglich. 
Auch die Anstellung auf einer anderen Stelle bedarf 
der Genehmigung der Kirchenverwaltung. Sie kann 
unter Auflagen erteilt werden. Ein Anspruch auf 
Feststellung nach § 1 entsteht hierdurch nicht. 

574 GemeindepädagogenVO 

   § 1 
Finanzierung und  
Umsetzung des  
Regionalplans 

( 3 ) Der Regionalplan bedarf der Genehmigung 
durch die Kirchenverwaltung. Stellenerrichtungen 
oder -veränderungen innerhalb des Regionalplans 
sind nur genehmigungspflichtig, wenn hierdurch die 
genehmigten Personal- und Sachkosten erhöht 
würden. 

    § 3 
Religionsunterricht 

( 2 ) Nebenberuflicher Religionsunterricht darf bis 
zu sechs Wochenstunden erteilt werden. Ausnah-
men bedürfen der Genehmigung durch die Kirchen-
verwaltung. 

605 Verordnung über die Überlassung von Teilen des Pfarreivermögens an Pfarrer 

   § 5 Für die Unterhaltung und Verbesserung der über-
nommenen Grundstücke einschließlich vorhande-
ner Obstbäume gelten die allgemeinen Pachtvor-
schriften für den kirchlichen Grundbesitz. Nur nach 
längerer Vakanz der Pfarrstelle können die Unter-
haltungskosten vom Pfarreivermögen bestritten 
werden. Hierzu ist kirchenaufsichtliche  Genehmi-
gung  einzuholen. 

  § 6 Über die Nutzung des Pfarreivermögens mit Aus-
nahme des Hausgartens ist ein Überlassungsver-
trag in dreifacher Ausfertigung abzuschließen und 
zusammen mit dem entsprechenden Beschluss der 
Kirchengemeindevertretung der Kirchenleitung – 
Kirchenverwaltung – zur Genehmigung vorzulegen. 
Die Urschrift erhält die Kirchengemeinde, von den 
zwei weiteren Ausfertigungen je ein Exemplar die 
kirchliche Aufsichtsbehörde (Kirchenleitung – Kir-
chenverwaltung –) und der Pfarrer. 

691 Satzung der Versorgungsstiftung der EKHN 

   § 8 
Genehmigungspflichtige 
Rechtsgeschäfte 

Der Erwerb, die Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 
sowie die Aufnahme von Darlehen bedürfen der 
Genehmigung der Kirchenleitung. 

705 Kirchengesetz zur Errichtung einer Evangelischen Zusatzversorgungskasse 

   § 1 ( 2 ) Die Zusatzversorgungskasse ist eine rechtsfä-
hige kirchliche Einrichtung. Ihre Satzung wird erlas-
sen von den Kirchenleitungen der beteiligten Kir-
chen im Einvernehmen mit den Finanzausschüssen 
ihrer Kirchensynoden und der Diakonischen Werke. 
Änderungen der Satzung bedürfen der Zustimmung 
der gewährleistenden Kirchen unbeschadet der 
Genehmigung durch die Versicherungsaufsicht. 
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730 Reisekostenverordnung 

   § 2 
Dienstreisen 

Dienstreisen sind Reisen zur Erledigung von 
Dienstgeschäften außerhalb der Dienststätte. Sie 
müssen, mit Ausnahme von Dienstreisen am 
Dienst- oder Wohnort, schriftlich oder elektronisch 
angeordnet oder genehmigt worden sein, es sei 
denn, dass eine Anordnung oder Genehmigung 
nach dem Amt der Dienstreisenden oder dem We-
sen des Dienstgeschäfts nicht in Betracht kommt. 
Dienstreisen sollen nur durchgeführt werden, wenn 
sie aus dienstlichen Gründen notwendig sind. 

    § 3 
Grundsätze 

( 2 ) Vor Genehmigung eines Dienstreiseantrages 
ist das Vorliegen eines triftigen Grundes gemäß 
Absatz 1 zu prüfen, wenn keine öffentlichen Ver-
kehrsmittel benutzt werden sollen. Im Zweifel hat 
die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter das Vorliegen 
eines triftigen Grundes schriftlich in nachvollziehba-
rer Weise zu begründen. 

    § 6 
Kircheneigene Kraft-
fahrzeuge 

( 3 ) Ein kircheneigenes Kraftfahrzeug darf einer 
Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter zum dauerhaf-
ten Dienstgebrauch nur zugewiesen werden, wenn 
dies wirtschaftlich geboten ist und eine schriftliche 
Überlassungsvereinbarung getroffen wurde. Die 
Dauerdispositionsbefugnis und die Überlassungs-
vereinbarung bedürfen der Genehmigung durch die 
Kirchenverwaltung. Satz 2 gilt nicht für Kraftfahr-
zeuge von Diakoniestationen. 
( 4 ) Werden kircheneigene Kraftfahrzeuge mit Ge-
nehmigung des Halters für Fahrten von der Woh-
nung zur Arbeitsstelle oder für Privatfahrten be-
nutzt, so ist dafür eine Entschädigung in Höhe des 
Kilometersatzes gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 zu ent-
richten. 

771 Rechtsverordnung über die Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen in der EKHN 

   § 10 Kirchengemeinden, Dekanate und kirchliche Ver-
bände können einen pauschalierten Auslagener-
satz oder ein Sitzungsgeld nur aufgrund einer Sat-
zung zahlen. Die Satzung bedarf der kirchenauf-
sichtlichen Genehmigung. 

800 Kirchliche Haushaltsordnung 

   § 2 
Zweck des Haushalts 
und Geltungsdauer 

( 5 ) Bei Gesamtkirchengemeinden kann der Haus-
halt der Gesamtkirchengemeinde die Haushalte der 
Ortskirchengemeinden ersetzen. Im Übrigen bedarf 
die Begründung einer Haushaltsgemeinschaft durch 
mehrere Kirchengemeinden der kirchenaufsichtli-
chen Genehmigung. 

    § 56 
Verfahren bei der An-
wendung handels- und 
steuerrechtlicher Vor-
schriften 

( 3 ) Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Abwei-
chungen bedürfen der kirchenaufsichtlichen Ge-
nehmigung. 

  § 58 
Bewirtschaftung des 
Vermögens 

Die wirtschaftliche Verwaltung des kirchlichen Ver-
mögens umfasst insbesondere folgende  Verpflich-
tungen: 
6. Geldmittel, die nicht auf laufenden Konten für 
den Zahlungsverkehr benötigt werden, und Finanz-
anlagen sind so anzulegen, dass die mit der Geld-
anlage verbundenen Ziele Sicherheit, Liquidität und 
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     Rentabilität weitest möglich erreicht werden. Die Art 
der Anlage muss mit dem kirchlichen Auftrag ver-
einbar sein. Finanzanlagen sollen durch die Ge-
samtkirche angelegt werden. Ausnahmen bedürfen 
der kirchenaufsichtlichen Genehmigung. 

801 Grundstücksverordnung 

   § 3 
Pfarreivermögen 

( 2 ) Wird die Zweckbestimmung eines Grundstücks 
des Pfarreivermögens aufgehoben, so hat die kirch-
liche Körperschaft hierüber einen Beschluss her-
beizuführen und über die Art der Entschädigung 
des Pfarreivermögens zu beschließen. Die kirchen-
aufsichtliche Genehmigung darf nur erteilt werden, 
wenn eine angemessene Entschädigung des Pfar-
reivermögens erfolgt. 

    § 5 
Widmung 

( 4 ) Die Entwidmung bedarf der kirchenaufsichtli-
chen Genehmigung. 

    § 9 
Verwendung von 
Grundstückserlösen  
bei Veräußerung,  
Ausstattung von  
nichtrechtsfähigen  
Stiftungen 

( 2 ) Bei Grundstücken des Kirchenvermögens kann 
der Veräußerungserlös auch zur Ausstattung oder 
zur Erhöhung des Stiftungsvermögens einer kirchli-
chen  nicht rechtsfähigen Stiftung verwendet wer-
den, in deren Satzung vorzusehen oder bestimmt 
ist, dass 
1. der Stiftungszweck die Förderung kirchlicher 

Aufgaben ist, 
2.  das Stiftungsvermögen durch die Gesamtkirche 

angelegt werden soll und 
3.  das Stiftungsvermögen im Rahmen des steuer-

rechtlich Zulässigen in seinem Wert erhalten 
wird. 

( 3 ) Ausnahmen von Absatz 2 Nummer 2 bedürfen 
der kirchenaufsichtlichen Genehmigung. 

    § 14 
Schenkungen,  
Erbschaften und  
Vermächtnisse  
von Grundstücken 

( 2 ) Die Annahme eines Grundstücks aus einer 
Schenkung, einer Erbschaft oder einem Vermächt-
nis bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung 
durch die Kirchenverwaltung. 
( 3 ) Soweit der Zuwendungszweck und Auflagen 
dies zulassen, sind Grundstücke aus einer Schen-
kung, einer Erbschaft oder einem Vermächtnis ver-
äußerbar. Darüber hinaus gelten die Bestimmungen 
über die Verwaltung kirchlicher Grundstücke erst 
nach Ablauf von drei Jahren nach der kirchenauf-
sichtlichen Genehmigung der Annahme. 

801b Zahlstellenverordnung 

   § 4 
Mitarbeitende 

( 4 ) Die mit Zahlstellenaufgaben betrauten Mitar-
beitenden dürfen keine eigenen Zahlungsmittel 
oder Wertgegenstände in Zahlstellenbehältern auf-
bewahren und ohne Genehmigung der Leitung der 
Kasse keine Zahlungsmittel oder Wertgegenstände 
außerhalb der Zahlstellenräume annehmen. Sie 
dürfen auf ihren Jahresurlaub nicht verzichten und 
haben mindestens die Hälfte des Urlaubs zusam-
menhängend zu nehmen und sich während des 
Urlaubs jeder dienstlichen Tätigkeit in der Zahlstelle 
zu enthalten. 

801c EBBVO 

 

§ 7 
Vermögensvorsorge  
(zu § 65 Absatz 5 der 
Kirchlichen Haushalts-
ordnung) 

( 6 ) Für Maßnahmen an Gebäuden ohne kirchliche 
Funktion (Vermietungsobjekte und sonstige Objekte) 
steht ausschließlich der aus deren Erträgen zuge-
führte Anteil an der Substanzerhaltungsrücklage zur 
Verfügung. Darüber hinausgehende Entnahmen 
bedürfen der kirchenaufsichtlichen Genehmigung. 
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    § 8 
Grundsätze für die  
Bilanzierung (zu § 62 
KHO) 

( 2 ) Eine weitere Untergliederung der Posten der 
Jahresabschlussbestandteile bedarf der kirchen-
aufsichtlichen Genehmigung. 

801d Rechtsverordnung  über die Dienstanweisungen der Finanzbuchhaltungen 

   § 3 
Ausnahmeregelungen 

Sonstige von der Musterdienstanweisung abwei-
chende Regelungen bedürfen der kirchenaufsichtli-
chen Genehmigung, bei der Finanzbuchhaltung der  
Gesamtkirche der Zustimmung der Kirchenleitung. 

    5. Mitarbeitende der 
Finanzbuchhaltung 

5.2. Die Mitarbeitenden der Finanzbuchhaltung 
dürfen nicht 
b)  ohne Genehmigung der Leitung der Finanz-

buchhaltung Zahlungsmittel oder Wertgegen-
stände außerhalb der Kassenräume annehmen, 

801e Rechtsverordnung über die Erhaltung, Erfassung und Pflege des beweglichen Kunst-
gutes in der EKHN 

   § 3 
Erhaltung und Pflege 

( 3 ) Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten 
dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden; die 
Arbeiten bedürfen nach § 47 Absatz 2 Nummer 7 
der Kirchengemeindeordnung der Genehmigung 
durch die Kirchenverwaltung. Die Denkmalschutz-
gesetze der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz 
bleiben unberührt. 

    § 4 
Verlust, Veräußerung, 
Veränderung 

( 1 ) Die Veräußerung oder Veränderung von be-
weglichem Kunstgut bedarf der Genehmigung 
durch die Kirchenverwaltung (§ 47 Absatz 2 Num-
mer 7 Kirchengemeindeordnung). 

802 Kirchengesetz über die Feststellung des Haushaltsplans der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau für das Haushaltsjahr 2020 

  § 6 
Budgetierung,  
Deckungsfähigkeit 

( 2 ) Haushaltsansätze für Sachaufwendungen 
(Sachkonten 68 bis 79) und Investitionen in beweg-
liche Güter dürfen nach Genehmigung des Finanz-
dezernats für stellenplanneutrale, auf die Dauer des 
Haushaltsjahres befristete Beschäftigungsverhält-
nisse und Aushilfen im Wege der Deckungsfähig-
keit verwendet werden. Anstellungsträger für diese 
Beschäftigungsverhältnisse ist die Evangelische 
Kirche in Hessen und Nassau.  
( 3 ) Haushaltsansätze für Angestelltenvergütungen 
dürfen nach Genehmigung durch das Personalde-
zernat im Umfang von Einsparungen, die durch die 
Nichtbesetzung von Stellen von bis zu sechs Mona-
ten erwirtschaftet werden, im Wege der Deckungs-
fähigkeit für Sachaufwendungen und Investitionen 
in bewegliche Güter verwendet werden. Bei Haus-
haltsansätzen für Pfarrdienst- und Kirchenbeam-
tenbezüge besteht eine solche Deckungsfähigkeit 
nach Genehmigung durch das Personaldezernat 
nur in den Budgetbereichen 2 bis 13 und nur in 
Höhe von Einsparungen infolge genehmigter El-
ternzeit im Umfang von bis zu zwei Monaten. 

  § 7 
Budgetrücklagen 

( 1 ) Nicht ausgeschöpfte Haushaltsmittel für Sach-
aufwendungen, für Minderinvestitionen in bewegli-
che Güter sowie der Differenzbetrag aus Mehrer-
trägen und Minderaufwendungen gemäß § 6 Ab-
satz 4 werden zu Gunsten des jeweiligen Unter-
budgets in Höhe von grundsätzlich 50 Prozent einer 
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     Budgetrücklage zugeführt. Höhere Rücklagenzufüh-
rungen können durch das Finanzdezernat, im Falle 
des Budgetbereichs 13 (Rechnungsprüfungsamt) 
durch den Kirchensynodalvorstand, genehmigt 
werden, wenn diese notwendig oder wirtschaftlich 
sind. 

804 Satzung der Zentralen Pfarreivermögensverwaltung in der EKHN (ZPVS) 

   § 5 
Aufsicht der  
Kirchenleitung 

§ 1 (2) Der Verwaltungsrat hat zusätzlich zu den im 
ZPVG2 festgelegten Aufgaben insbesondere fol-
gende:8. Verabschiedung des Wirtschaftsplans 
nebst Stellenplan und sonstiger Anlagen;9. Entge-
gennahme der Jahresrechnung und des Prüfbe-
richts der Rechnungsprüfung; 
( 4 ) Der Genehmigung der Kirchenleitung unterlie-
gen Beschlüsse des Verwaltungsrates gemäß § 1 
Absatz 2 Nummern 8 und 9. 

815 Kirchenbaugesetz 

   § 3 
Baubedarf 

( 1 ) Der Erhaltungszustand der Gebäude ist in 
regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Sofern 
kein Genehmigungsvorbehalt besteht, sind die fest-
gestellten Schäden unverzüglich zu beseitigen. 
( 4 ) Bei allen genehmigungsbedürftigen Baumaß-
nahmen entscheidet die kirchliche Baubetreuung, in 
den durch Rechtsverordnung vorgesehenen Fällen 
im Einvernehmen mit dem Bauausschuss, über 
Umfang und Reihenfolge der Maßnahmen nach 
Maßgabe baufachlicher Notwendigkeiten und finan-
zieller Möglichkeiten. 

    § 4 
Genehmigung von  
Bauvorhaben 

( 1 ) Der kirchenaufsichtlichen Genehmigung bedür-
fen: 
1. die Beauftragung von Architektinnen oder Archi-
tekten, Sonderfachleuten und Künstlerinnen oder 
Künstlern sowie der Abschluss der Verträge und 
ihre Kündigung; 
2. Baubeschlüsse, soweit durch Rechtsverordnung 
vorgesehen, sowie ihre Änderung oder Aufhebung. 
( 2 ) Genehmigungen können von der Vorlage der 
Angebotsunterlagen abhängig gemacht werden. 
( 3 ) Eine aufgrund des staatlichen Rechtes vorge-
schriebene Baugenehmigung ist in der Regel 
gleichzeitig mit der kirchenaufsichtlichen Genehmi-
gung zu beantragen, sofern die Durchführung in-
nerhalb eines Jahres gewährleistet ist. Wesentliche 
Auflagen sind der kirchlichen Baubetreuung mitzu-
teilen. 
( 4 ) Mit dem Bauen darf erst nach Vorliegen der 
kirchenaufsichtlichen und staatlichen Baugenehmi-
gung begonnen werden. Die staatlichen Vorschrif-
ten über die Baudurchführung bleiben unberührt. 

    § 5 
Finanzierung 

( 2 ) Der beschlossene und genehmigte Kosten-
rahmen darf nicht überschritten werden. Deshalb ist 
die Ausführung von Baumaßnahmen zu höheren 
als den veranschlagten Preisen sowie von zusätzli-
chen Baumaßnahmen ohne Zustimmung der kirch-
lichen Baubetreuung unzulässig. Ergibt sich bei der 
Durchführung des Baues, dass die Kosten nicht 
eingehalten werden können und die im Finanzie-
rungsplan vorgesehenen Mittel nicht ausreichen, 
muss dies unverzüglich unter Angabe eines De-
ckungsvorschlages der kirchlichen Baubetreuung 
berichtet werden. 
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816 Rechtsverordnung über die verwaltungstechnische Abwicklung von Baumaßnahmen der 

Kirchengemeinden, Dekanate und kirchlichen Verbände 

  § 2 
Planungsfreigabe 

( 3 ) Die Wahl des Architekten kann mit Genehmi-
gung der Kirchenverwaltung auch aufgrund gut-
achterlicher Vorentwürfe mehrerer Architekten oder 
in Ausnahmefällen eines Bauwettbewerbs erfolgen. 
( 4 ) Mit dem Architekten wird unter Verwendung 
des in der EKHN eingeführten Musters ein Architek-
tenvertrag abgeschlossen, der unabhängig von der 
Genehmigung des Bauvorhabens der besonderen 
Genehmigung der Kirchenverwaltung bedarf und 
dieser in dreifacher Ausfertigung unterschrieben 
vorzulegen ist. 
( 6 ) Die Objektüberwachung (Bauüberwachung) 
soll grundsätzlich dem entwerfenden Architekten 
übertragen werden. Bei Vorliegen besonderer Um-
stände können im Einvernehmen mit diesem und 
mit Genehmigung der Kirchenverwaltung die Ob-
jektüberwachung sowie andere Architektenleistun-
gen einem anderen Architekten übertragen werden. 

    § 3 
Vorplanung und  
Entwurfsplanung 

( 2 ) Die zeitlich anschließende Ausarbeitung der 
Entwurfsplanung wird vom Kirchenvorstand be-
schlossen und mit folgenden Unterlagen der Kir-
chenverwaltung zur Genehmigung vorgelegt. 

    § 4 
Endgültige Planung 

( 1 ) Bei Neubauten sowie Umbauten, Modernisie-
rungen und Erweiterungsbauten erteilt die Kirchen-
verwaltung nach Prüfung und Anerkennung der 
Entwurfsplanung und der vorgelegten sonstigen 
Bauunterlagen (§ 16) die Zustimmung zur Ausarbei-
tung der Genehmigungsplanung, wenn die  Finan-
zierung gesichert und die Bauausführung spätes-
tens innerhalb eines Jahres möglich erscheint. 

  § 5 
Baugenehmigung 

( 1 ) Gegenstand der förmlichen Genehmigung ist 
der Baubeschluss des Kirchenvorstandes. Dessen 
notwendige Bestandteile bilden 
- die Genehmigungs- oder Ausführungsplanung, 
- die Kostenermittlung (Kostenberechnung oder 

Kostenanschlag) und 
- der Finanzierungsplan. 
Mit der Genehmigung können finanzielle und bau-
fachliche Auflagen ausgesprochen werden, die bei 
der Ausführung zu beachten sind. 
Bei Neubauvorhaben beschließt der Bauausschuss 
der Kirchensynode gemäß § 5 Absatz 2 des Kir-
chenbaugesetzes vor der förmlichen Genehmigung 
die Baufreigabe. Die Baufreigabe soll nur dann 
beschlossen werden, wenn die Einhaltung der Kos-
tenberechnung durch Ausschreibung bestätigt wur-
de. 6 Im Architektenvertrag wird geregelt, von wel-
chen Gewerken vor Genehmigungserteilung die 
Ausschreibungsergebnisse vorzulegen sind. 
( 2 ) Voraussetzung der Genehmigung ist auch, 
dass der Architektenvertrag abgeschlossen und 
genehmigt worden ist. 
( 3 ) Vor der Erteilung der Genehmigung darf mit 
der Bauausführung nicht begonnen werden. Die 
Genehmigung (Absatz 1) wird stets schriftlich durch 
besonderen Bescheid ausgesprochen. Andere 
mündliche oder schriftliche Verlautbarungen, die 
eine Zustimmung zu einem Bauprogramm, einer 
Bauplanung, einer Kostenermittlung oder einem 
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   Finanzierungsplan zum Ausdruck bringen, sind 
nicht als Erteilung der Baugenehmigung aufzufas-
sen. 
( 4 ) Unabhängig von der Genehmigung darf die 
Bauausführung erst in Auftrag gegeben werden, 
wenn die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen 
oder ihr Eingang während der Bauzeit mit Sicher-
heit zu erwarten ist. 

    § 10 
Änderung der  
genehmigten  
Bauplanung 

Vor Beginn der Bauausführung oder während der 
Bauzeit für erforderlich gehaltene Abweichungen 
von der genehmigten Bauplanung bedürfen, auch 
wenn damit keine Kostenerhöhung verbunden ist, 
der Genehmigung der Kirchenverwaltung, die 
rechtzeitig und auf jeden Fall vor der Ausführung 
einzuholen ist. Beizufügen sind eine schriftliche 
Begründung der beabsichtigten Änderungen, eine 
Erläuterung des Architekten mit Änderungszeich-
nungen sowie Mitteilung der damit verbundenen 
Änderung der Kosten. Falls Mehrkosten entstehen, 
ist ein Deckungsvorschlag zu machen. 

    § 11 
Überschreitung der Kos-
ten 

( 1 ) Die beschlossenen und genehmigten Kosten 
stellen den Höchstbetrag der Baukosten dar und 
dürfen nicht überschritten werden. Deshalb ist die 
Ausführung von Baumaßnahmen zu höheren als 
den veranschlagten Preisen sowie von zusätzlichen 
Baumaßnahmen, die in der Kostenermittlung nicht 
vorgesehen sind, ohne Zustimmung der Kirchen-
verwaltung unzulässig. Unvermeidbare Kostener-
höhungen in einzelnen Positionen müssen durch 
Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen wer-
den. 

817 Rechtsverordnung über die Ausführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen an kirchlichen 
Gebäuden 

    § 4 
Kleine Bauunterhaltung 

( 3 ) Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an 
denkmalgeschützten Gebäuden bedürfen vor ihrer 
Ausführung grundsätzlich der Genehmigung der 
Kirchenverwaltung, wenn sie den Umfang von 
Kleinreparaturen übersteigen. Die Genehmigung ist 
schriftlich unter Beifügung einer Baubeschreibung, 
aus der Art und Umfang der geplanten Maßnahme 
ersichtlich sind, zu beantragen. 

    § 5 
Große  Bauunterhaltung 

( 6 ) Beschlüsse der kirchlichen Körperschaft zu 
Maßnahmen der Großen Bauunterhaltung bedürfen 
nach § 47 Absatz 2 Nummer 7 der Kirchengemein-
deordnung der Genehmigung der Kirchenverwal-
tung. 

    § 6 
Wertverbessernde Maß-
nahmen 

( 5 ) Wertverbessernde Maßnahmen bedürfen im-
mer der Genehmigung der Kirchenverwaltung. 
Hierbei ist ein besonders strenger Maßstab anzule-
gen. Übersteigt eine Maßnahme den Betrag von 
5.000 €, hat die Kirchenverwaltung vor Erteilung der 
Genehmigung das Einvernehmen mit dem Bauaus-
schuss der Kirchensynode  herzustellen. 

818 Rechtsverordnung über den Bau von Gemeindehäusern 

   § 3 
Ausnahmen 

( 3 ) Die Ausnahmegenehmigung kann nur auf be-
gründeten Antrag des Dekanatssynodalvorstandes 
erteilt werden. 

    § 4 
Ausnahmegenehmigung 

Über Ausnahmen entscheidet der Bauausschuss 
der Kirchensynode im Einvernehmen mit der Kir-
chenleitung. 
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821 Richtlinien für die Beheizung von Kirchen 

  I. 5. Neuinstallation oder wesentliche Änderung der 
Heizung bedürfen wie alle anderen Baumaßnah-
men in einer Kirche immer der Genehmigung durch 
die Kirchenverwaltung. Ein im Kirchenheizungsfach 
erfahrener Ingenieur ist zuzuziehen, der auch die 
Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen ga-
rantiert. 

    II. 5. Der planende Ingenieur bat insbesondere Folgen-
des zu beachten: 
Der Einbau von öl- und gasbefeuerten Heizungen 
bedarf der bauaufsichtlichen Genehmigung. Vor 
dem Einbau einer Elektroheizung sind mit dem 
zuständigen EVU der notwendige Stromanschluss, 
dessen Kosten und der Stromtarif zu klären. 

830 Pfarrdienstwohnungsverordnung 

   § 13 
Dauer der Zuweisung der 
Dienstwohnung 

( 2 ) Das Dienstwohnungsverhältnis endet 
(…) b) mit Ablauf des Tages, an dem die Pfarrerin 
oder der Pfarrer vor dem Ablauf seines Dienstauf-
trages mit Genehmigung der Kirchenverwaltung die 
Dienstwohnung räumt, 

835 Pfarrhausbedarfs- und - entwicklungsplangesetz 

   § 4 
Verfahren 

( 2 ) Der Pfarrhausbedarfs- und -entwicklungsplan 
wird von der Dekanatssynode beschlossen und ist 
der Kirchenleitung zur Genehmigung vorzulegen. 
Abweichungen von dem mit der Kirchenverwaltung 
vorbereiteten Entwurf bedürfen der schriftlichen 
Begründung. 
( 3 ) Soweit ein neuer Sollstellenplan für Pfarrstellen 
beschlossen und kirchenaufsichtlich genehmigt ist, 
ist der Pfarrhausbedarfs- und - entwicklungsplan 
entsprechend zu überarbeiten und neu durch die 
Dekanatssynode zu beschließen. Die Absätze 1 
und 2 gelten entsprechend. 

    § 5 
Wirkungen 

( 2 ) Pfarrhäuser, die der Kategorie B zugeordnet 
sind, sind durch den kirchlichen Eigentümer in ei-
nem gebrauchsfähigen Zustand zu erhalten. Maß-
nahmen der großen Bauunterhaltung sind zu ge-
nehmigen, soweit sie zur Erhaltung des gebrauchs-
fähigen Zustandes erforderlich sind. 

840 Verwaltungsverordnung über die Gewährung von Zuweisungen und Darlehen zur Repara-
tur und Beschaffung von Orgeln und Glocken der Kirchengemeinden 

  § 1 
Grundsatz 

( 4 ) Voraussetzung der Gewährung einer Finanzie-
rungshilfe ist, dass das Vorhaben im Übrigen sach-
lich und rechtlich genehmigungsfähig ist (§ 47 Ab-
satz 2 Nummer 8 KGO). Die Genehmigungsfähig-
keit eines Vorhabens ist gegeben, wenn folgende 
Voraussetzungen vorliegen: 
a) der Beschluss des Kirchenvorstandes oder des 

zuständigen Organs eines kirchlichen Verban-
des in beglaubigter Abschrift einschließlich des 
Finanzierungsplanes, 

b) das Gutachten des amtlichen Orgel- und Glo-
ckensachverständigen, bei Denkmalsorgeln 
zweier Sachverständiger, über die auszufüh-
renden Arbeiten und die Dringlichkeit des Vor-
habens sowie über die Bewertung der einge-
gangenen Angebote einer mindestens be-
schränkt öffentlichen Ausschreibung; von der 
Ausschreibung kann nur mit der Zustimmung 
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der Kirchenverwaltung abgesehen werden, 
wenn besondere Umstände dieses notwendig 
machen, 

c) die Vorlage der Angebote und der Beschluss 
des Kirchenvorstandes, welchem Angebot der 
Zuschlag erteilt werden soll, 

d) die Stellungnahme des Baureferats zur Pros-
pektgestaltung bei Um- und Neubauten von Or-
geln sowie zur Anschaffung von Glocken. 

    § 5 
Genehmigungsverfahren 

( 1 ) Die Kirchenverwaltung legt die Liste der Vor-
merkungen, verbunden mit einer Begründung der 
einzelnen Maßnahmen und einer Beschreibung des 
Vorhabens, dem Bauausschuss der Kirchensynode 
zur Mitwirkung an der Entscheidung in der Regel 
jährlich einmal nach dem Haushaltsbeschluss der 
Kirchensynode für das folgende Haushaltsjahr vor. 
( 2 ) Nach Zustimmung des Bauausschusses ge-
nehmigt die Kirchenverwaltung schriftlich den ent-
sprechenden Beschluss des zuständigen kirchli-
chen Organs.  
( 3 ) Der Werkvertrag mit dem Unternehmer, der 
das Vorhaben ausführen soll, darf erst nach Vorla-
ge der schriftlichen Zustimmung der Kirchenverwal-
tung abgeschlossen werden. 

900 Kirchensteuerordnung  für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau im Bereich des 
Landes Rheinland-Pfalz 

   § 3 ( 8 ) Die Höhe der Hundertsätze der Grundsteuer-
messbeträge und die Höhe des Kirchgeldes sowie 
die Grundsätze, nach denen das Kirchgeld erhoben 
werden soll, werden von dem Kirchenvorstand 
durch Beschluss festgesetzt. Der Ortskirchensteu-
erbeschluss bedarf der Genehmigung der Kirchen-
leitung – Kirchenverwaltung – und, soweit keine 
allgemeine staatliche Anerkennung vorliegt oder 
soweit die allgemein anerkannten Sätze überschrit-
ten werden, der Genehmigung der Bezirksregie-
rung. Er bleibt solange in Kraft, bis er durch einen 
neuen Beschluss ersetzt oder durch die staatliche 
Anerkennungsbehörde widerrufen wird. Auch die 
Kirchenleitung – Kirchenverwaltung – kann anstelle 
von Einzelgenehmigungen die Ortskirchensteuer-
beschlüsse aller Kirchengemeinden, die sich im 
Rahmen der staatlich allgemein anerkannten Sätze 
bewegen, durch Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau all-
gemein genehmigen. Die genehmigten Ortskir-
chensteuerbeschlüsse sind in ortsüblicher Weise 
bekannt zu machen. 

905 Kirchensteuerordnung für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau im Bereich des 
Landes Hessen 

 § 3 ( 6 ) Die Höhe der Zuschlagssätze auf die Grund-
steuermessbeträge und die Höhe des Kirchgeldes 
sowie die Grundsätze, nach denen das Kirchgeld 
erhoben werden soll (Absatz 5), werden von dem 
Kirchenvorstand durch Beschluss festgesetzt. Der 
Ortskirchensteuerbeschluss bedarf der Genehmi-
gung der Kirchenleitung – Kirchenverwaltung – und, 
soweit er die allgemein genehmigten Sätze oder die 
Sätze des Vorjahres überschreitet, der 
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   Genehmigung des Regierungspräsidenten. Er bleibt 
solange in Kraft, bis er durch einen neuen Beschluss 
ersetzt wird. Die genehmigten Ortskirchensteuerbe-
schlüsse sind in ortsüblicher Weise bekannt zu ma-
chen. 

931 Kollektenverwaltungsordnung 

   § 4 
Buchführung 

( 4 ) Die Kirchengemeinde kann für die Einnahme 
und Weiterleitung der Kollekten, Spenden und die 
Einnahmen von Sammlungen ein Konto bei einem 
inländischen Kreditinstitut unterhalten, das den Na-
men „Kollektenkonto der Evangelischen Kirchenge-
meinde“ unter Zusatz des Namens der Kirchenge-
meinde erhält. Weitere Kollektenkonten einschließ-
lich Sparkonten dürfen nur aus wichtigem Grund 
unterhalten werden. Hierzu bedarf es der kirchenauf-
sichtlichen Genehmigung. Bestehende weitere Kon-
ten sind, soweit keine Genehmigung erteilt wird, bis 
zum 31. Dezember 2021, jedoch nicht vor dem 
nächst möglichen Kündigungstermin, aufzulösen. 

    § 7 
Aufsicht über  
Sammlungen 

( 1 ) Öffentliche Haus- und Straßensammlungen be-
dürfen einer Genehmigung durch die Kirchenverwal-
tung. Sie unterstehen der Aufsicht des Kirchenvor-
standes. 

934 Kirchliches Stiftungsgesetz 

   § 10 
Genehmigungs-
vorbehalte 

( 1 ) Folgende Rechtsgeschäfte und Maßnahmen der 
Stiftungsorgane bedürfen der Genehmigung der Kir-
chenverwaltung: 
1. Vermögensumschichtungen, die für den Bestand 
oder das Wirken der Stiftung bedeutsam sind, 
2. unentgeltliche Zuwendungen aus dem Vermögen 
der Stiftung, soweit sie nicht ausschließlich zur Erfül-
lung des Stiftungszwecks vorgenommen werden, 
3. Erwerb, Veräußerung, oder Belastung von Grund-
stücken und grundstücksgleichen Rechten sowie 
Erwerb und Aufgabe von Rechten an fremden 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, 
4. der Abschluss und die Änderung von Gesell-
schafts-, Beteiligungs- und Betriebsführungsverträ-
gen. 

   § 15 
Umwandlung, Zusam-
menlegung, Aufhe-
bung.Satzungsänderung
en, Zweckänderungen 

Umwandlung, Aufhebung und Zusammenlegung 
einer Stiftung bedürfen der Genehmigung der Kir-
chenverwaltung, unbeschadet der Geltung staatli-
chen Rechts. Eine Umwandlung, Zusammenlegung 
oder Aufhebung von Stiftungen ist jedoch nur zuläs-
sig, wenn sie wegen wesentlicher Veränderungen 
der Verhältnisse notwendig oder wenn die Erfüllung 
des Stiftungszwecks unmöglich geworden ist. Der 
Antrag auf Genehmigung durch die staatliche Stif-
tungsaufsicht darf erst gestellt werden, wenn die 
Genehmigung der Kirchenverwaltung vorliegt. 

    § 18 
Genehmigung und An-
zeige 

Der Abschluss eines Treuhandvertrages über die 
Gründung einer nicht rechtsfähigen Stiftung durch die 
in § 16 Abs. 2 Nr. 2 genannten Träger bedarf der 
Genehmigung durch die Kirchenverwaltung. Die üb-
rigen Träger haben die Gründung einer nicht rechts-
fähigen Stiftung anzuzeigen. 
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934a Verwaltungsvorschrift zu den §§ 8, 9, 10 und 13 KStiftG 

   § 4 
Zu § 10 KStiftG6 

( 1 ) Die Kirchenverwaltung hat bei der Erteilung ei-
ner Genehmigung für Rechtsgeschäfte nach Maßga-
be von § 10 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 KStiftG maßgeblich zu 
prüfen, ob das Stiftungsvermögen in seinem Bestand 
möglichst ungeschmälert erhalten bleibt. 
( 2 ) Umschichtungen von Finanzanlagen, die für den 
Bestand oder das Wirken der Stiftung bedeutsam 
sind, gelten als genehmigt, soweit diese im Rahmen 
einer vom zuständigen Organ beschlossenen und 
von der Kirchenverwaltung vorab genehmigten Anla-
gerichtlinie erfolgen. 

935 Kirchenarchivgesetz 

   § 4 
Rechtsaufsicht 

( 1 ) Kirchliches Archivgut ist grundsätzlich unveräu-
ßerlich. Veräußerung, Veränderung und Verlegung 
von Archivgut bedürfen der Genehmigung durch die 
Kirchenverwaltung. Diebstahl ist ihr unverzüglich 
anzuzeigen. § 2 (3) bleibt unberührt. 

940 Rechtsverordnung über die Benutzung des kirchlichen Archivgutes (Benutzungsordnung) 

   § 7 
Schutzfristen 

( 3 ) Ausnahmen von den allgemeinen Schutzfristen 
kann die Kirchenverwaltung genehmigen. 
( 7 ) Findbehelfe für geschütztes Archivgut dürfen vor 
Ablauf der Schutzfristen nur mit Genehmigung des 
Archivleiters zur Benutzung vorgelegt werden. 

    § 12 
Benutzung im Archiv 

( 3 ) Technische Hilfsmittel des Archivs stehen, so-
weit der Dienstbetrieb es zulässt, dem Benutzer zur 
Verfügung. Ein Anspruch auf ihre Benutzung besteht 
nicht. Eigene technische Hilfsmittel darf der Benutzer 
nur mit Genehmigung des Archivs verwenden. 

    § 17 
Versand von Archivgut 

( 4 ) Die Herstellung von Reproduktionen aus ver-
sandtem Archivgut bedarf der Genehmigung des 
versendenden Archivs. 

    § 18 
Ausleihe von Archivgut 

Zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere 
für Ausstellungen, kann Archivgut unter bestimmten 
Bedingungen und Auflagen ausgeliehen werden. 
Über die Ausleihe ist zwischen dem Leihgeber und 
dem Entleiher ein Leihvertrag abzuschließen, der der 
Genehmigung durch das Zentralarchiv bedarf. 

941 Ausführungsanweisung zur Rechtsverordnung über die Benutzung des kirchlichen  
Archivgutes 

   § 2 
Ausnahmeerlaubnis  
(zu § 7 Abs. 3) 

Für die Benutzung von Schriftgut amtlicher Herkunft, 
das den Schutzfristen unterliegt oder durch besonde-
re Bestimmungen längerfristig gesperrt ist (§ 7, Abs. 
1 und 2), kann die Kirchenverwaltung Ausnahmen 
genehmigen. 
Entsprechende Anträge mit genauer Beschreibung 
des  Forschungsgegenstandes und Benutzungszwe-
ckes und ausführlicher Begründung sind schriftlich 
über das zuständige Archiv an die Kirchenverwaltung 
zu stellen. 

    § 9 
Versand von Archivgut 
(zu § 17) 

( 2 ) Der Versand von Archivgut darf nur mit schriftli-
cher Genehmigung des Zentralarchivs erfolgen. 
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950 Kirchenbuchordnung 

   § 3 
Zuständigkeit 

( 1 ) Die Kirchenbücher werden in den Kirchenge-
meinden oder anderen kirchenbuchführenden Stellen 
von der zuständigen Kirchenbuchführerin oder   vom 
zuständigen Kirchenbuchführer geführt. Die Führung 
der Kirchenbücher mehrerer Kirchengemeinden kann 
mit Genehmigung der Kirchenverwaltung einer ge-
meinsamen Stelle übertragen werden. 

960 Siegelgesetz 

    § 3 
Übertragung der Siegel-
berechtigung 

( 2 ) Die Übertragung der Siegelberechtigung bedarf 
der Genehmigung durch die Kirchenverwaltung. 

    § 4 
Neuanfertigung und 
Änderung von Siegeln 

( 1 ) Über die Einführung und Gestaltung eines neu-
en und über die Änderung eines in Benutzung befind-
lichen Kirchensiegels entscheidet der Siegelberech-
tigte. Der Beschluss bedarf der Genehmigung durch 
die Kirchenverwaltung. Sie kann vor ihrer Entschei-
dung Änderungen des Entwurfs anregen und darüber 
eine beschlussmäßige Stellungnahme des Siegelbe-
rechtigten  herbeiführen. 

961 Siegelordnung 

   § 9 
Siegelgröße 

( 3 ) Abweichungen von den in Absatz 1 und 2 fest-
gelegten Größen kann die Kirchenverwaltung in Aus-
nahmefällen genehmigen. 

965 Schriftgutordnung 

    § 8 
Akteneinsicht 

Akten sind grundsätzlich nur für den Dienstgebrauch 
bestimmt. Privatpersonen ist keine Einsicht zu ge-
statten. Aktenauskünfte an Außenstehende bedürfen 
– mit Ausnahme von Bagatellfragen – der Genehmi-
gung des Leiters des Amtes oder der Dienststelle. 
Für die Einsicht in Personalakten gelten besondere 
Regelungen (vgl. § 9). 

965a Schriftgutordnung – Anlage IV Aufbewahrungsrichtlinien 

  
 

2.3 Schriftgut aus der 
Zeit vor 1948 

Schriftgut, das vor dem Jahre 1948 entstanden ist, 
darf nur mit Genehmigung des Archivs der Kirchen-
verwaltung vernichtet werden. 

970 Meldewesen-Verordnung 

    § 1 
Führung des  
Gemeindeglieder-
verzeichnisses 

( 1 ) Die Kirchengemeinden sind gemäß § 14 Kir-
chenmitgliedschaftsgesetz der EKD und § 19 der 
Kirchengemeindeordnung zur Führung des Gemein-
degliederverzeichnisses verpflichtet. Diese Aufgabe 
kann durch Beschluss auf das zuständige Dekanat 
oder eine andere kirchliche Stelle übertragen wer-
den. Die Übertragung auf eine andere kirchliche Stel-
le bedarf der Genehmigung der Kirchenverwaltung. 
Die Gemeindegliederverzeichnisse der Kirchenge-
meinden, die dem Evangelischen Stadtdekanat an-
gehören, werden vom Evangelischen Regionalver-
band Frankfurt geführt. Die Gesamtheit der Gemein-
degliederverzeichnisse bildet das Verzeichnis der 
Mitglieder der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau, für das die Evangelische Kirche in Hessen 
und Nassau verantwortlich ist. 

    § 8 
Sperrvermerke 

( 3 ) Die Ergänzung der Sperrvermerke ist nach vor-
heriger Genehmigung durch die Kirchenverwaltung 
möglich. 



 Drucksache Nr. 48-10/20 
 

- 30 - 

    
§ 9 
Aufgaben der Kirchen-
verwaltung 

( 2 ) Die Kirchenverwaltung erfüllt insbesondere fol-
gende Aufgaben im Bereich des Meldewesens: 
a) Genehmigung und Überwachung der technischen 
Zugänge (Userverwaltung), 

 

 


